
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe ehrenamtlich Engagierte! 

 

„Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit.“ 

Auch wenn der Schweizer evangelisch-reformierte Theologe und Begründer der Bekennenden Kirche 

Karl Barth wahrscheinlich nicht das Ehrenamt mit seiner Aussage im Blick hatte, dürfte Ihnen das 

Phänomen aus Ihrem Engagement bekannt vorkommen. Angebote, die von Vereinsmitgliedern oder 

auch von bisher noch „Nicht-Mitgliedern“ angenommen werden, die dann auch so „laufen“, wie Sie 

es geplant haben, „zaubern“ oft bei den Beteiligten eine Freude ins Gesicht. Die ja dann auch immer 

wieder eine schöne Rückmeldung in Bezug auf Ihre Bemühungen ist. 

Dieser Newsletter soll unter anderem auf zwei Bereiche hier in der Kreisverwaltung hinweisen, in 

denen sich Kolleginnen auch mit dem Thema des ehrenamtlichen Engagements befassen. Um 

Doppelstrukturen zu vermeiden, werden diese explizit nicht von der Netzwerkkoordination Ehrenamt 

„betreut“.  

Darüber hinaus wird auf eine digitale Weiterbildung verwiesen, in der es um das Thema „Alle reden 

übers Geld“ geht, denn letztendlich muss (fast) jede gute Idee auch finanziert werden. Hingewiesen 

wird auf Bedingtheiten des „leidigen“ Themas Steuererklärung und die Frage beleuchtet, wie 

Zuwendungsbescheinigungen für Aufwands- und Sachspenden erstellt werden können. 

Der Reigen der Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen wird nach Ostern mit der 

Weiterbildung „Social Media-Marketingstrategien“ fortgesetzt. In drei je zwei Stunden umfassenden 

Online-Sitzungen steht die Frage im Vordergrund, wie es gelingen kann, sich online besser zu 

präsentieren, umso beispielsweise neue Mitglieder zu gewinnen oder die eigene Öffentlichkeitsarbeit 

auszubauen. 

Wir hoffen, dass Ihnen auch der 26. Newsletter der Netzwerkkoordination Ehrenamt Anregungen 

gibt und wünschen Ihnen beim Lesen viel Spaß! 

 

Inhalt des Newsletters:  

(A) Erinnerung – Weiterbildungen Lernnuggets : Digital im Ehrenamt - Smartphone-Fotos auf andere 

Geräte übertragen und organisieren (08.03.2024) 

(B) Erinnerung – Weiterbildungen Lernnuggets : Digital im Ehrenamt - Fotos mit Dia-Show oder 

PowerPoint digital präsentieren (15.03.2024) 

(C) Weiterbildung : Social Media-Marketingstrategien für Vereine, kleine und mittelständische 

Unternehmen und Selbstständige (10./17./24.04.2024) 

(D) Online-Weiterbildung – Alle Reden übers Geld : Wir auch! (14.03.2024) 

(E) Online-Fortbildung zur Digitalisierung in Vereinen – Vorstandssitzungen, 

Mitgliederversammlungen und Events online planen und durchführen : Tipps & Tricks (26.03.2024) 

(F) Ehrensache 2024 im SWR Fernsehen und bei SWR 4 Rheinland-Pfalz 

(G) Integrationsbüro des Landkreises unterstützt Ehrenamtliche im Bereich von Migration 



(H) Leitstelle „Gut altern in Mainz-Bingen“ – Ehrenamtliche Seniorensicherheitsberaterinnen und 

Seniorensicherheitsberater 

(I) Korrekt und fristgerecht : Die Steuererklärung 

(J) Zuwendungsbescheinigungen auch für gespendete Sachen oder Arbeitszeit 

(K) Fördermöglichkeiten der Landesregierung für das Ehrenamt (II): Ministerium für Familie, Frauen, 

Kultur und Integration (X) – Förderung von Begegnungscafés 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien heute einen schönen meteorologischen Frühlingsanfang! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen     
Im Auftrag      
Carsten Nickel 

 

Netzwerk Ehrenamt     
 
Kreisverwaltung Mainz-Bingen    
Büro Landrätin      
Konrad-Adenauer-Straße 34    
55218 Ingelheim      
Tel.: 06132-787-1019     
Fax: 06132-787-97-1019     
Email: nickel.carsten@mainz-bingen.de 
Sprechzeiten:  
Montag 9.00 bis 15.30 Uhr  
Mittwoch 9.00 bis 16.30 Uhr 
Donnerstag 9.00 bis 16.30 Uhr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nickel.carsten@mainz-bingen.de


A) Erinnerung – Weiterbildungen Lernnuggets : Digital im Ehrenamt - Smartphone-Fotos auf 

andere Geräte übertragen und organisieren (08.03.2024) 

Wie bereits im letzten Newsletter (https://www.mainz-bingen.de/default-wAssets/docs/Leben-im-

Landkreis/Ehrenamt/Newsletter/2024-02-16-25.-Newsletter-neue-Struktur-Netzwerk.pdf) 

angekündigt, veranstaltet die Netzwerkkoordination Ehrenamt zwischen dem 22.02. und dem 15.03. 

eine Weiterbildung im Bereich der Nutzung von Smartphones. 

 

Für das dritte der vier Lernnuggets gibt es noch die Möglichkeit sich anzumelden. 

In diesem wird die Frage besprochen, wie die Übertragung von Smartphone-Fotos auf andere 

Speichermedien gelingt und wie eine Katalogisierung das Wiederfinden erleichtert. Mit Lust am 

Ausprobieren sollen die Kenntnisse vermittelt werden. 

  

Wie die alle Weiterbildungen in diesem Format dauert auch das dritte Nugget 1 ½ Stunden. 

 

Der Kurs findet über die Videokonferenzplattform ZOOM statt. Sie erhalten rechtzeitig vor 

Kursbeginn einen Link, über den Sie ganz einfach dem Online-Konferenzraum beitreten können.  

Sie benötigen einen Computer/Laptop oder Tablet und eventuell eine Webcam sowie ein Headset 

oder Smartphone-Kopfhörer. Bitte wählen Sie sich ca. 10 Minuten vor Kursbeginn ein. 

 

Dieser Kurs findet in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen (KVHS) statt. 

 

08. März 2024, 17:00 – 18:30 Uhr 

Smartphone-Fotos auf andere Geräte übertragen und organisieren 

 

Anmeldungen bitte ab sofort unter: 

ehrenamt@mainz-bingen.de 

 

Bitte lassen Sie uns Ihre Anmeldungen bis spätestens zum 04.03.2024 zukommen! 

 

Damit die Teilnahme für Sie kostenfrei ist, geben Sie bitte Ihr ehrenamtliches Engagement an. 

 

Datenschutzhinweis: 

Mit der Angabe Ihrer Email-Adresse bei der Anmeldung willigen Sie in die Weitergabe der Email-

Adresse an die Kreisvolkshochschule zum Zwecke der Versendung des ZOOM-Zugangslinks an Sie ein. 

https://www.mainz-bingen.de/default-wAssets/docs/Leben-im-Landkreis/Ehrenamt/Newsletter/2024-02-16-25.-Newsletter-neue-Struktur-Netzwerk.pdf
https://www.mainz-bingen.de/default-wAssets/docs/Leben-im-Landkreis/Ehrenamt/Newsletter/2024-02-16-25.-Newsletter-neue-Struktur-Netzwerk.pdf
mailto:ehrenamt@mainz-bingen.de


B) Erinnerung – Weiterbildungen Lernnuggets : Digital im Ehrenamt - Fotos mit Dia-Show oder 

PowerPoint digital präsentieren (15.03.2024) 

Im vierten und letzten Modul der Lernnuggets wird mit Spaß am Probieren gezeigt, wie gemachte, 

katalogisierte Smartphone-Fotos mit PowerPoint oder via Dia-Show gezeigt werden können.  

 

Der Kurs findet über die Videokonferenzplattform ZOOM statt. Sie erhalten rechtzeitig vor 

Kursbeginn einen Link, über den Sie ganz einfach dem Online-Konferenzraum beitreten können.  

Sie benötigen einen Computer/Laptop oder Tablet und eventuell eine Webcam sowie ein Headset 

oder Smartphone-Kopfhörer. Bitte wählen Sie sich ca. 10 Minuten vor Kursbeginn ein. 

 

Dieser Kurs findet in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen (KVHS) statt. 

 

15. März 2024, 17:00 – 18:30 Uhr 

Digital im Ehrenamt – Fotos mit Dia-Show oder PowerPoint digital präsentieren 

 

Anmeldungen bitte ab sofort unter: 

ehrenamt@mainz-bingen.de 

 

Bitte lassen Sie uns Ihre Anmeldungen bis spätestens zum 06.03.2024 zukommen! 

 

Damit die Teilnahme für Sie kostenfrei ist, geben Sie bitte Ihr ehrenamtliches Engagement an. 

 

Datenschutzhinweis: 

Mit der Angabe Ihrer Email-Adresse bei der Anmeldung willigen Sie in die Weitergabe der Email-

Adresse an die Kreisvolkshochschule zum Zwecke der Versendung des ZOOM-Zugangslinks an Sie ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ehrenamt@mainz-bingen.de


C) Weiterbildung : Social Media-Marketingstrategien für Vereine, kleine und mittelständische 

Unternehmen und Selbstständige (10./17./24.04.2024) 

Basierend auf einer Umfrage im Herbst 2022 bieten wir in regelmäßigen Abständen Fortbildungen 

zum Themenbereich Social Media an. Sich präsentieren, für sich werben, gehört zum Grundgerüst 

jeder Öffentlichkeitsarbeit.  

Im letzten Jahrzehnt hat sich dabei die Arbeit von der traditionellen Öffentlichkeitsarbeit, die 

Jahrzehnte fast ausschließlich via Pressearbeit stattfand, deutlich gewandelt. Da immer weniger 

Menschen eine Zeitung abonniert haben, unterschiedliche Altersgruppen eine differierende 

Mediennutzung haben, muss man wissen, welche „Generation“, welches Medium nutzt, um 

zielgruppengerecht für sich werben beziehungsweise seine Angebote zu präsentieren.  

Facebook, Instagram und TikTok bedienen unterschiedliche Nutzergruppen und werden neben der 

herkömmlichen Pressearbeit immer bedeutender. Denn „wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der 

Zeit“ wusste schon der große deutsche Dichter Friedrich Schiller. 

Gerade mit der fortschreitenden Digitalisierung wird dieser Marketing-Aspekt noch wichtiger! 

 

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie ihre Online-Präsenz auf sozialen Medien verbessern können, 

warum es wichtig ist, auf diesen Plattformen vertreten zu sein und welche Plattform sich für Ihr 

Unterfangen am besten eignet. Darüber hinaus gibt es jede Menge praktische Erfahrungswerte und 

hilfreiche Tipps, die helfen, sich online besser zu präsentieren und neue Mitglieder oder Interessierte 

für Ihre Angebote zu gewinnen. 

 

Der Kurs findet über die Videokonferenzplattform ZOOM statt. Sie erhalten rechtzeitig vor 

Kursbeginn einen Link, über den Sie ganz einfach dem Online-Konferenzraum beitreten können.  

Sie benötigen einen Computer/Laptop oder Tablet und eventuell eine Webcam sowie ein Headset 

oder Smartphone-Kopfhörer. Bitte wählen Sie sich ca. 10 Minuten vor Kursbeginn ein. 

 

Dieser Kurs findet in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen (KVHS) statt. 

 

10., 17. und 24. April 2024, jeweils 18:00 – 20:00 Uhr 

Social Media-Marketingstrategien für Vereine, kleine und mittelständische Unternehmen und 

Selbstständige 

 

Anmeldungen bitte ab sofort unter: 

ehrenamt@mainz-bingen.de 

 

Damit die Teilnahme für Sie kostenfrei ist, geben Sie bitte Ihr ehrenamtliches Engagement an. 

 

mailto:ehrenamt@mainz-bingen.de


An der drei Module umfassenden Weiterbildung kann im Idealfall an allen drei Terminen 

teilgenommen werden. Sollte bereits bei der Anmeldung allerdings absehbar sein, dass die 

Teilnahme an einem der drei Termine aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, so teilen Sie dies bitte 

mit. Selbstverständlich kann sich trotzdem angemeldet werden! 

 

Datenschutzhinweis: 

Mit der Angabe Ihrer Email-Adresse bei der Anmeldung willigen Sie in die Weitergabe der Email-

Adresse an die Kreisvolkshochschule zum Zwecke der Versendung des ZOOM-Zugangslinks an Sie ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) Online-Weiterbildung – Alle Reden übers Geld : Wir auch! (14.03.2024) 

In der nun schon fünften Ausgabe präsentiert die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 

(DSEE) ihre interaktive Digitalkonferenz zum Thema Geld, Fundraising und Fördermittel.  

Den meisten guten Ideen liegt zugrunde, dass sie finanziert werden müssen. Wenn nicht gerade in 

ausreichenden Maß auf eigenes Kapital in Form von Rücklagen zurückgegriffen werden kann, hat die 

Frage der Gewinnung von monetären Ressourcen einen hohen Stellenwert. Welche Möglichkeiten es 

hier gibt, soll zwischen 16:00-19:30 Uhr in acht Workshops, die in zwei inhaltsgleichen Runden 

durchgeführt werden, beleuchtet werden. 

 

Folgende acht Workshops, von denen man an zwei teilnehmen kann, werden angeboten 

- Geldauflagenmarketing – lohnt es sich nicht mehr oder doch? 

Gemeinnützige Organisationen können sich bei Staatsanwälten und Richtern um die 

Zuweisung von Geldauflagen nach § 153a Strafprozessordnung (https://www.gesetze-im-

internet.de/stpo/__153a.html) bemühen. 

Die Geldauflage kann für gemeinnützige Organisationen ein bedeutender Faktor im 

Finanzierungsmix sein. Allerdings ist in den vergangenen Jahren immer wieder mal zu hören, 

dass sich das gar nicht mehr lohnen würde.  

In diesem Workshop wird ein Überblick über die tatsächliche Marktentwicklung und die 

unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern aufgezeigt und vorgestellt, wie 

gemeinnützige Organisationen um Geldauflagen werben können. 

 

- Umbauen, modernisieren, sanieren – wie das nächste Bauprojekt finanziert werden kann 

Eine energetische Sanierung, eine Renovierung oder ein Neubau sind für die meisten Vereine 

eine große Herausforderung. Insbesondere vor dem Hintergrund der immer geringer 

werdenden Zuschüsse und den explodierenden Kosten im Bausektor.  

Wer hier Erfolg für sein Projekt haben möchte, muss eine strukturierte Vorgehensweise und 

eine überzeugende Kommunikation beherrschen.  

In diesem Workshop erhalten Sie die Planungsgrundlagen, ebenso werden Wege und 

Möglichkeiten, aber auch Fallstricke aufgezeigt. 

 

 

- All die schönen Daten! Fundraising-Datenbanken und warum sie Sie interessieren sollten 

Telefonnummern, Adressen, Spendendaten, Einladungen zu Veranstaltungen, 

Vereinbarungen mit Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern – da fallen im 

Vereinsalltag einige Daten an und Informationen an.  

Fundraising-Datenbanken können Ihnen helfen, den Überblick zu bewahren, aber auch Zeit 

und Nerven zu sparen sowie letztendlich Fehlerquellen zu minimieren. 

In diesem Workshop nehmen Sie mit, was Fundraising-Datenbanken von CRM-Systemen 

unterscheidet, was sie können und welche Argumente für Sie und die anderen 

Entscheidungsträger relevant sind. 

 

- Auf die Plätze, fertig, los! Fundraising für Sportvereine 

Knappe Kassen sind auch bei Sportvereinen ein Alltagsphänomen. Mit welchen innovativen 

Möglichkeiten, außer Sponsoring und Spenden, kann die Vereinskasse aufgebessert werden? 

Dieser Workshop gibt auf diese Fragen die richtigen Antworten. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__153a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__153a.html


 

 

- Es weihnachtet schon!? Fundraisingaktionen für die Advents- und Weihnachtszeit 

Advents- und Weihnachtszeit sind die Hochspendenzeit und eigentlich ein „Muss“, wenn 

man ein erfolgreiches Fundraising betreiben will. Hier gilt, „der frühe Vogel fängt den 

Wurm“!  

Eine frühzeitige Vorbereitung entscheidet über den Erfolg Ihrer Kampagne.  

Im Workshop werden neue Ideen entwickelt und vorgestellt, wie man rechtzeitig 

Mitarbeitende und Freunde einbeziehen kann.  

Im Workshop sollen gemeinsam Fundraising-Rezepte und Beispiele entdeckt werden, die 

Freude am Spenden wecken, vor allem bei Unternehmen. Finden Sie mit der DSEE heraus, 

wie eine Spende zu einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk wird. 

 

- Der Blick nach innen – wie Fundraising und Organisationsentwicklung zusammengehören 

Fundraising, ein ausschließlich nach außen gerichteter Prozess zum Einsammeln von Spenden 

für wichtige Projekte? Nicht wirklich. 

Entscheidend ist, vor der Kampagne den Blick nach innen mit den Schwerpunkten Budget, 

Zeit und Marketing zu richten. Auch wenn dies sicherlich alles andere als 

„Vergnügungssteuerpflichtig“ ist, sind diese drei Punkte Themen, die für den Erfolg des 

Fundraisings eine der wichtigen Voraussetzungen sind. Die Vorbereitung muss einem 

Fahrplan folgen, bei dem Punkt für Punkt besprochen wird, so dass dann von jedem Verein 

das Projekt Fundraising bearbeitet werden kann.  

Der Effekt: Klarheit und Transparenz über das, was geht.  

Der Nebeneffekt: Freude im Team an der Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Tun.  

Und dann – siehe da, bringt Fundraising Spenden für wichtige Projekte. 

 

- Ganz schön schlau? KI fürs Fundraising sinnvoll nutzen 

Chat GPT gibt es seit mehr als einem Jahr und viele haben es bereits einmal ausprobiert. Aber 

wie kann es gelingen, die Möglichkeiten, die Chat GPT bietet, produktiv im Alltag des 

ehrenamtlichen Engagements zu integrieren? 

In diesem Workshop geht es um praktische Anwendungen von Chat GPT im Fundraising – 

von Anwendungsbereichen bis zum richtigen Prompten, um belastbare Arbeitsergebnisse 

vorzeigen zu können. Die DSEE zeigt Ihnen Chancen auf, wie Chat GPT im Alltag wirklich 

Arbeit abnehmen kann und wie Sie Stolperfallen vermeiden. 

 

- Erbschaftsfundraising für kleine Vereine – ein Muss oder ein Muss-nicht? 

Für viele Organisationen ist das Erbschaftsfundraising eine weitere wichtige 

Finanzierungsquelle geworden. Trotzdem gibt es immer noch Hindernisse und Hemmungen es 

für die Vereinsarbeit zu verwenden.  

In diesem Workshop arbeiten wir an folgenden Fragen:  

· Was ist Erbschaftsfundraising und ist es etwas für meinen Verein?  

· Welche ersten Schritte muss ich gehen?  

· Zwischen Seelsorge, Marketing und Rechtsberatung – was muss ich beachten?  

Gemeinsam mit Ihnen möchte die DSEE die Antworten finden, um mehr Klarheit und Sicherheit 

beim Thema gemeinnütziges Vererben zu erhalten. 

 

14. März 2024 (16:00 – 19:30 Uhr) 



Alle reden übers Geld – Wir auch! 

 

Unter nachfolgenden Link können Sie sich anmelden 

Alle reden übers Geld – wir auch! (pretix.eu) 

 

Die Bedienhinweise für die interaktive Online-Veranstaltung werden durch die DSEE im Vorfeld des 

Veranstaltungstags versandt, können aber auch schon unter dem folgenden Link vorab angesehen 

werden 

Anleitung-Digitales-Neustrelitz.pdf (deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de) 

 

Darüber hinaus stehen Mitarbeitende der DSEE am Tag der Online-Konferenz unter der telefonischen 

Hotline bei Fragen zur Bedienung gerne zur Verfügung. 

Sie erreichen die DSEE unter 03981 4569-600 

 

Die Teilnahme an den Webinaren der DSEE ist kostenfrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pretix.eu/DSEE/aruegwa-5/
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/wp-content/uploads/2023/10/Anleitung-Digitales-Neustrelitz.pdf


E) Online-Fortbildung zur Digitalisierung in Vereinen – Vorstandssitzungen, 

Mitgliederversammlungen und Events online planen und durchführen : Tipps & Tricks 

(26.03.2024) 

Auch im März findet wieder eine Weiterbildung der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung der 

Staatskanzlei im Rahmen der Online-Fortbildungen zur Digitalisierung in Vereinen statt. Dieses Mal 

wird die Frage nach den Möglichkeiten der virtuellen Sitzungen und Veranstaltungen erörtert. 

Währen der Corona-Beschränkungen konnten viele Ehrenamtliche ihr Engagement im Bereich der 

Vorstandsarbeit fast nur Online stattfinden lassen. Selbst viele Veranstaltungen wurden in den 

digitalen Raum verlegt. Zwar ist es schön, sich wieder in Präsenz zu treffen, aber Manches bietet sich 

an, weiterhin virtuell stattfinden zu lassen. Hier setzt die digitale Weiterbildung an und zeigt, wie von 

der Planung bis zur Durchführung solche Treffen unterschiedlicher Art klappen können. 

 

Wie jede Veranstaltung in dieser Fortbildungsreihe findet auch diese Veranstaltung an einem 

Dienstag statt. Der Zeitrahmen ist dabei immer von 18:30 – 20:30 Uhr. 

 

Alle Veranstaltungen finden via ZOOM statt. Eine Installation der App ist nicht notwendig; Sie können 

auch über Ihren Browser teilnehmen. Kamera oder Mikrofon sind ebenfalls nicht nötig. 

 

Eine Anleitung zur Nutzung von Zoom sowie die datenschutzrechtlichen Bedingungen, die Sie mit 

dem aktiven Anklicken auf den Raumlink akzeptieren, finden Sie hier: 

https://wir-tun-was.rlp.de/de/im-land/digital-in-die-zukunft/online-seminare-zur-digitalisierung-in-

vereinen/ 

 

26. März 2024, 18:30 – 20:30 Uhr  

Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen und Events online planen und durchführen : Tipps 

& Tricks 

Inhalte der zweistündigen Weiterbildung sind unter anderem: 

- Einblicke in unterschiedliche existierende Plattformlösungen 

- Tipps und Tricks zu technischen Anforderungen und Lösungen (Kamera und Mikrofone) 

- Erklärungen zu Aktionsmöglichkeiten wie Spotlight, Teilgruppenräumen und 

Bildschirmpräsentationen, Reaktionen 

- Tipps und Tricks zu Interaktionsmöglichkeiten wie Umfragen, Abstimmungen und Chats 

- Alles Wichtige zum Thema Datenschutz 

- Technische Tipps zur Verleih-Technik, die Sie kostenlos an verschiedenen Standorten in ganz 

Rheinland-Pfalz ausleihen können 

 

Referent: 

Markus Horn 

Medien und Bildung RLP 

 

https://wir-tun-was.rlp.de/de/im-land/digital-in-die-zukunft/online-seminare-zur-digitalisierung-in-vereinen/
https://wir-tun-was.rlp.de/de/im-land/digital-in-die-zukunft/online-seminare-zur-digitalisierung-in-vereinen/


Unter nachfolgendem Link können Sie an der Veranstaltung teilnehmen. 

https://t1p.de/Webseminare 

 

Die Teilnahme an der Online-Fortbildung ist kostenfrei. 

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t1p.de/Webseminare


F) Ehrensache 2024 im SWR Fernsehen und bei SWR 4 Rheinland-Pfalz 

Manchmal kann in den letzten Monaten das Gefühl gewonnen werden, dass unsere Gesellschaft 

immer weiter auseinanderdriftet. Positionen, vor allem in den sozialen Medien, werden gefühlt 

immer extremer und viele behaupten, dass alles nur noch schlechter wird.  

Ist dem aber so? Gerade auch in Rheinland-Pfalz engagieren sich viele Menschen nach wie vor für 

unser Gemeinwohl! 

„Sie strecken eine helfende Hand aus, wo Nachbarn nicht mehr allein zurechtkommen, sie begleiten 

Menschen in den schwersten Lebenskrisen und packen an, um ihr Dorf, ihren Kinderspielplatz oder 

die Seniorenbank zu erhalten und zu verschönern. 

Unser Gemeinwohl lebt von diesen Menschen. Ob es eine große Initiative, die kleine schnelle 

Hilfeleistung oder die Mitarbeit im Ortsverein ist – ehrenamtliches Engagement in jeder Form ist der 

Kitt unserer Gesellschaft“. 

 

Zutreffender wie der SWR kann man das Phänomen des ehrenamtlichen Engagements nicht auf den 

Punkt bringen! Daher möchte der Südwestrundfunk solche Menschen kennenlernen und sie mit 

seiner Aktion „Ehrensache“ unterstützen sowie auszeichnen. 

Hierfür benötigt der Sender aber Ihre Unterstützung! 

Bitte nennen Sie auch in diesem Jahr wieder engagierte Menschen aus allen Bereichen, in denen es 

ehrenamtliches Engagement gibt. 

 

Die Redaktion unterteilt Ihre Vorschläge dann in zwei Kategorien 

- Ehrensache-Publikumspreis 

Hier werden ab dem 24.04. zehn Kandidatinnen und Kandidaten jeweils mittwochs im 14-

tägigen Rhythmus in SWR4 zwischen 09:00-10:00 Uhr sowie in der SWR-Landesschau 

Rheinland-Pfalz ab 18:15 Uhr vorgestellt. 

Die Abstimmung erfolgt dann zwischen dem 02.-09.09.2024 im Internet 

(https://www.swr.de/ehrensache/) 

 

- Ehrensache-Jurypreis 

Über die Preisträgerinnen und Preisträger in dieser Kategorie entscheidet eine prominent 

besetzte Jury im Vorfeld der Prämierung, die in der Live-Sendung „Ehrensache 2024“ im 

Rahmen des landesweiten Ehrenamtstags am 08.09.2024 in Bitburg erfolgt. 

 

Für beide Kategorien können ab sofort bis zum 26.05.2024 Vorschläge eingereicht werden. 

Folgende vier Möglichkeiten stehen Ihnen hierfür zur Verfügung 

- Postalisch 

SWR 

Stichwort Ehrensache 

Postfach 3740 

https://www.swr.de/ehrensache/


55027 Mainz 

 

- Website 

https://www.swr.de/ehrensache/ 

Hier ist ein Fragebogen eingestellt 

https://www.swr.de/ehrensache/bewerbung-100.html 

 

- Telefon 

Frau Simone Wagner 

Programmkoordination Fernsehen 

06131 – 929-33330 

 

- Mail 

Frau Simone Wagner 

simone.wagner@swr.de 
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G) Integrationsbüro des Landkreises unterstützt Ehrenamtliche im Bereich von Migration 

Wie bereits im letzten Newsletter hingewiesen, hat Frau Janine Göthling die Netzwerkkoordination 

Ehrenamt verlassen (https://www.mainz-bingen.de/default-wAssets/docs/Leben-im-

Landkreis/Ehrenamt/Newsletter/2024-02-16-25.-Newsletter-neue-Struktur-Netzwerk.pdf) 

Seit Anfang des Jahres unterstützt sie zusammen mit Frau Linda Blessing in der Flüchtlings- und 

Migrationsarbeit engagierte Ehrenamtliche im Rahmen des Integrationsbüros des Landkreises. Beide 

sollen die Integrationsaufgaben im Landkreis steuern, bündeln und koordinieren. Darüber hinaus 

begleiten sie ehrenamtliche Unterstützende und deren Angebote. 

 

„Wir sind auf die ehrenamtliche Hilfe angewiesen und dafür sehr dankbar. Aber ehrenamtliches 

Engagement braucht hauptamtliche Unterstützung, um effektiv arbeiten zu können. Diese 

Unterstützung für die Helfenden vor Ort wollen wir mit dem Büro bieten“.  

(Landrätin Dorothea Schäfer und Kreisbeigeordnete Almut Schultheiß-Lehn) 

 

Frau Blessing und Frau Göthling sind innerhalb der Kreisverwaltung Mainz-Bingen die 

Ansprechpartnerinnen für Menschen, Vereine und Organisationen, die sich im Bereich der 

Integration engagieren. 

 

Für alle Fragen, Ideen und Unterstützung rund um das Thema ehrenamtlich Helfende im Bereich 

Integration erreichen Sie beide unter der 

integration@mainz-bingen.de 
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H) Leitstelle „Gut altern in Mainz-Bingen“ – Ehrenamtliche Seniorensicherheitsberaterinnen 

und Seniorensicherheitsberater 

Ein weiterer Bereich der Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ist in der Kreisverwaltung 

innerhalb der Leitstelle „Gut altern in Mainz-Bingen“ angesiedelt. Frau Janina Schmidt ist die 

Ansprechpartnerin für die  

- Digitalbotschafter und Digitalbotschafterinnen 

- Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren (SfS) 

In diesem Newsletter sollen die SfS und im nächsten dann die Digitalbotschafter und 

Digitalbotschafterinnen vorgestellt werden. 

 

Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater sind ehrenamtlich Engagierte und beraten ältere 

Menschen insbesondere in Bezug auf das Erkennen von Alltagsgefahren und Kriminalität in deren 

individuellem Umfeld. Der Schutz der älteren Menschen steht dabei im Vordergrund.  

Die Ausbildung der SfS erfolgt in Kooperation von Kreisverwaltung und Polizeipräsidium Mainz. 

Inhalte der Schulung sind unter anderem Themen wie 

- Aufgaben der SfS 

- Falschgeld 

- Wohnungseinbruchdiebstahl (z.B. Trickbetrug an der Haustür/Trickdiebstahl) 

- Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr 

- Umgang mit neuen Medien (z.B. falsche WhatsApp Nachrichten, Scramming/virtuelle 

„Bekanntschaften“) 

- Aktuelle Betrugsmaschen (z.B. Enkeltrick, Haustürgeschäfte, Bestellbetrug, falsche 

Polizisten/EUROPOL-Beamte oder telefonische Gewinnversprechen) 

- Opferschutz 

- Grenzen der SfS 

 

Im Anschluss an die mehrtägige Ausbildung werden die SfS dann durch den Träger, in unserem Fall 

den Landkreis Mainz-Bingen, ernannt und können dann für drei Jahre ehrenamtlich tätig werden. 

Grundvoraussetzung ist eine im Vorfeld der Ausbildung durchzuführende Zuverlässigkeitsprüfung, die 

dann im dreijährigen Abstand immer neu erfolgen muss. So soll gewährleistet werden, dass die SfS 

für die Ausübung des kommunalen Ehrenamts geeignet sind. 

 

Sollten Sie, Ihnen bekannte Menschen oder Ihr Verein beziehungsweise Ihre Organisation das 

Angebot der Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren nutzen 

wollen, beispielsweise durch Beratung oder eine gemeinsame Veranstaltung, so wenden Sie sich 

bitte an Frau Janina Schmidt 

06132 – 787-3306 

schmidt.janina@mainz-bingen.de 

 

 

mailto:schmidt.janina@mainz-bingen.de


I) Korrekt und fristgerecht : Die Steuererklärung 

Auch im Januar gab es eine Ausgabe der bereits öfters erwähnten E-Zeitung Benedetto. In dieser 

wurde sich unter anderem mit der Frage der Steuererklärung von Vereinen befasst. 

Diese kann für einen gemeinnützigen oder einen wirtschaftlich orientierten Verein entweder ganz 

einfach oder ist eine Herausforderung, ein komplexer Vorgang, sein. Die Befassung mit der 

Steuererklärung erfordert eine genaue Herangehensweise und sollte frühzeitig angegangen werden. 

Bei Unsicherheiten sollte entweder der eigene Steuerberater zu Rate gezogen oder sich an die 

örtliche Finanzbehörde gewandt werden.  

 

Vom Grundsatz ist die Steuererklärung ein formaler Prozess, der die Pflicht zur Offenlage und 

Dokumentation von „Finanzströmen“ eines Vereins innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

gegenüber dem Finanzamt darstellt. Bestandteile sind Einnahmen, Ausgaben. Berücksichtigt werden 

müssen unterschiedliche steuerliche Aspekte wie Steuerarten, Steuervoranmeldungen und 

Gemeinnützigkeit. 

 

Das A und O ist eine ordentlich geführte Buchhaltung, sprich eine lückenlose, nachvollziehbare und 

zeitlich aufeinander aufbauende Reihenfolge der Buchführung. Sie basiert auf der 

Aufzeichnungspflicht, die auch für gemeinnützige Institutionen gilt.  

Gemeinnützige Vereine müssen ihre Einnahmen und Ausgaben den steuerlichen 

Bereichen/Kontenrahmen 

- ideeller Bereich (wie Mitgliedsbeiträge, Spenden und staatliche Zuschüsse) 

- Vermögensverwaltung (wie Pacht, Grundstückssteuern, Bankgebühren etc.) 

- Zweckbetrieb (Durchführung des eigentlichen Vereins) 

- wirtschaftliche Geschäftstätigkeit (wie Einnahmen durch Speisen, Getränke etc.) 

zuordnen. Der Kontenplan muss das widerspiegeln. 

Weitergehende Informationen zum Thema Kontenrahmen finden Sie unter dem Link 

https://deutsches-ehrenamt.de/steuern-im-verein/kontenrahmen/ 

 

Gerade gemeinnützige Organisationen, die einem kulturellen, sozialen, religiösen, 

wissenschaftlichen, wohltätigen oder ähnlichen Zweck nachgehen, profitieren von steuerlichen 

Vergünstigungen, wie beispielsweise der Befreiung von Gewerbe- und Körperschaftssteuer. Zur 

Inanspruchnahme dieser steuerlichen Vorteile müssen bestimmte Regelungen und Besonderheiten 

nachgewiesen werden.  

Die ordentliche Verfolgung des steuerbegünstigten Zwecks muss beachtet werden, 

Spendenbescheinigungen müssen richtig ausgestellt, Mittel korrekt verwendet werden und die 

tatsächliche Geschäftsführung muss den Vorgaben entsprechen. Dieser Nachweis wird in der Regel 

alle drei Jahre via Fragebogen durch das Finanzamt überprüft. Bei der Rückgabe sind ein 

Tätigkeitsbericht, eine Vermögensübersicht mit Bescheinigungen über die Bildung sowie Entwicklung 

von Rücklagen und eine aktuelle Satzung beizufügen. 

 

https://deutsches-ehrenamt.de/steuern-im-verein/kontenrahmen/


Für gemeinnützige Vereine, die nach Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung ausschließlich und 

unmittelbar mildtätige, kirchliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, fällt also in der Regel keine 

Gewerbesteuer an. Dies gilt insbesondere für die Kategorien des ideellen Bereichs, der 

Vermögensverwaltung und des Zweckbetriebs. 

Liegen allerdings im Bereich der wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit des gemeinnützigen Vereins die 

Jahreseinnahmen über 45.000 Euro, so besteht für diesen Bereich eine Gewerbesteuerpflicht. 

Grundsätzlich kann die Gewerbesteuer aber nur für die Bereiche anfallen, die auch der 

Körperschaftssteuer unterliegen. 

 

Auch bei der Körperschaftssteuer besteht eine Besteuerungsgrenze. In dem steuerpflichtigen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb müssen Gewinne nach § 64 Abs. 3 Abgabeordnung 

(https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__64.html) allerdings nur versteuert werden, wenn 

die Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb inkl. Umsatzsteuer mehr als 45.000 Euro 

betragen. 

  

Eine Umsatzsteuerpflicht betrifft einen gemeinnützigen Verein, wenn die Jahreseinnahmen des 

laufenden Jahres über 50.000 Euro oder die des Vorjahres über 22.000 Euro liegen. 

 

Nachfolgend die gängigsten Steuerformulare und für welche Vereine sie insbesondere zutreffen: 

- KSt 1 A für die Körperschaftssteuererklärung 

Gilt für Vereine, die eine wirtschaftliche Geschäftstätigkeit ausüben 

 

- Gem 1 für die Gewerbesteuererklärung 

Gilt für Vereine, die eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, woraus eine Gewerbesteuerpflicht 

entsteht 

 

- USt 1 H für die Umsatzsteuererklärung 

Gilt für Vereine, die umsatzsteuerpflichtigen Aktivitäten nachgehen 

 

- Anlage N für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 

Gilt für Vereine, die angestellte Mitarbeitende haben 

 

- Anlage G für die Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

Gilt für Vereine, die gewerbliche Einkünfte haben und eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben 

 

- Anlage S für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 

Gilt für Vereine, in denen selbstständige Tätigkeiten ausgeübt werden und die somit nicht als 

Gewerbe gelten 

 

- Anlage Gem 1-4 für Gemeinnützigkeit 

Gilt für Vereine, denen Gemeinnützigkeit anerkannt wurde und die Steuervergünstigungen 

beantragen können 

 

- Anlage EÜR für die Einkommensüberschussrechnung 

https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__64.html


Gilt für kleine Vereine ohne doppelte Buchführung für die Ermittlung von Einkünften und 

Ausgaben 

 

 

Mehr Informationen finden Sie  

2024-01-deh-benedetto-januar-2024-screen.pdf (deutsches-ehrenamt.de) 

Hier dann auf Seiten 6f. 

Zudem 

https://deutsches-ehrenamt.de/steuern/ 
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J) Zuwendungsbescheinigungen auch für gespendete Sachen oder Arbeitszeit 

Auch im Februar gab es in der E-Zeitung Benedetto neben anderen lesenswerten Berichten einen, 

der ein Thema, dass Vereinsarbeit immer in regelmäßigen Abständen befasst, aufgriff - Die Frage 

nach Zuwendungsbescheinigungen! 

Konkret, ob neben den üblichen Spendenbescheinigungen, die für Geldspenden ausgestellt werden, 

auch Quittungen für  

- gespendete Sachen (Sachspenden) 

- Arbeitszeit (Aufwandsspenden)  

ausgestellt werden können. 

Um was handelt es sich bei beiden Spendentypen und was gilt es zu beachten, wenn man als Verein 

solche Zuwendungsbescheinigungen ausstellen will? 

 

- Aufwandsspende (Arbeitszeit) 

Grundsätzlich ist für diese Form der Spende das Formular für Geldzuwendungen zu 

verwenden und es muss angekreuzt werden, dass es sich konkret um den Verzicht auf 

Erstattung von Aufwendungen handelt. Bei der Ausstellung einer solchen 

Spendenbescheinigung sind einige grundlegende Bedingtheiten zu beachten: 

 

· Es muss ein Anspruch des Spenders gegenüber dem Verein aus einem Vertrag oder aus der 

Satzung heraus bestehen, der auch gegenüber dem Finanzamt nachgewiesen werden kann. 

Beispiele hierfür sind ein Dienst-, ein Ehrenamtsvertrag, ein Aufwendungsersatz oder eine 

Mietzahlung 

 

· Dieser Anspruch darf nicht im Vorfeld bereits unter der Bedingung des Verzichts bestehen, 

sprich, der Zahlungsanspruch muss de facto gegeben sein. 

Ein Verzicht auf Zahlung darf demnach erst nach Fälligkeit des Zahlungsanspruchs erklärt 

werden. 

Grundsätzlich muss der Verzicht freiwilliger Natur sein und ohne Gegenleistung, bis auf die 

Zuwendungsbescheinigung für die Aufwandsspende, erfolgen 

 

· Der Verein müsste grundsätzlich zum Zeitpunkt der eigentlichen Fälligkeit der Vergütung in 

der wirtschaftlichen Lage sein, die eigentlich vereinbarte Zahlung (Verpflichtung) an den 

Zuwendungsempfänger leisten zu können 

 

- Sachspende (gespendete Sachen) 

Möglich sind solche Zuwendungsbestätigungen sowohl an Unternehmen wie auch 

Privatpersonen. Es müssen seitens des Vereins aber konkrete Angaben über den 

zugewendeten Gegenstand und die Grundlagen der Wertermittlung angegeben werden. 

 

Bei Sachspenden aus Privatvermögen müssen diese mit dem gemeinen Wert angegeben 

werden. Der gemeine Wert ist derjenige, der aktuell beim Verkauf der Sache erzielt werden 

könnte, d.h. Verkaufswert inkl. der Umsatzsteuer. 

Einfacher ist es bei neuwertigen Sachspenden. Hier kann der gemeine Wert durch die 

Einkaufsrechnung nachgewiesen werden. 

 



Nicht ganz so einfach ist die Wertermittlung bei gespendeten gebrauchten Sachen aus 

Privatvermögen. Der gemeine Wert muss hierbei unter Beachtung des Alters, des 

Erhaltungszustands sowie des Anschaffungspreises angesetzt werden. 

 

Bei Spenden aus dem unmittelbaren Betriebsvermögen muss der Teilwert der Sache 

angesetzt werden. Dieser ist der Betrag, „der beim Verkauf des gesamten Betriebs auf die 

konkrete Sache entfallen würde.“ 

 

Die Empfehlung seitens der Autoren der E-Zeitung Benedetto ist, dass bei Unsicherheiten in der 

Abwicklung der eigene Steuerberater hinzugezogen wird. 

 

Mehr Informationen finden Sie  

2024-02-deh-benedetto-februar-2024-screen.pdf (deutsches-ehrenamt.de) 

Hier dann auf Seiten 9f. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://benedetto.deutsches-ehrenamt.de/app/uploads/2024/02/2024-02-deh-benedetto-februar-2024-screen.pdf


K) Fördermöglichkeiten der Landesregierung für das Ehrenamt (II): Ministerium für Familie, 

Frauen, Kultur und Integration (X) – Förderung von Begegnungscafés 

Im zehnten Teil der Förderungsmöglichkeiten des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und 

Integration stellen wir die Möglichkeiten der Förderung von Begegnungscafés im Bereich der 

Integration von Flüchtlingen vor. 

- Für welche Zwecke gibt es eine Förderung: 

Förderung der Infrastruktur 

- Art der Förderung: 

Zuwendung 

- Themenfeld: 

Integration/Flüchtlinge 

- Regelmäßigkeit der Förderung: 

fortlaufend 

- Zielgruppen: 

Kommunen, Vereine, Verbände 

- Max. Förderung: 

max. 12.000 Euro pro Jahr 

- Ansprechpartner: 

Silke Haufe, Nina Sailler 

MINISTERIUM FÜR FAMILIE, FRAUEN, KULTUR UND INTEGRATION 

Kaiser-Friedrich-Straße 5a 

55116 Mainz 

E-Mail:  

Silke.Haufe@mffki.rlp.de 

Nina.Sailler@mffki.rlp.de 

Telefon: 06131 16-5674/-4097 

Fax: 06131 16-175674/-174097 

Homepage: https://mffki.rlp.de/ 

 

Wer sich die komplette Übersicht anschauen möchte, kann dies unter dem nachfolgenden Link tun: 

https://wir-tun-was.rlp.de/de/service/foerdermoeglichkeiten/ 

mailto:Silke.Haufe@mffki.rlp.de
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